
Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012 (1)
»$ ±������������ ��� ð����������������� ��� ��� ¤��� òôöò��

Æ$ »��������������Die Erstellung des Entwurfes des BFG obliegt der Bundesministerin f¡r Finanzen (BMF) nachArt.�51�B-VG in Verbindung mit <�32�BHG und <�2 sowie Teil�2, Abschnitt�D, Z�2, der Anlage zu <�2des Bundesministeriengesetzes�1986, BGBl.�Nr.�76.����Der Nationalrat bewilligt das Bundesfinanzgesetz samt Anlagen. Bei Genehmigung des Bundesfinanz-gesetzes steht dem Bundesrat keine Mitwirkung zu (Art.�42 Abs.�5�B-VG).
��Der Text des Bundesfinanzgesetzes (BFG/12) entspricht gro~teils dem Text des Bundesfinanzgesetzes2011 (BFG/11); neben den Ausf¡hrungen grunds«tzlicher Art werden daher nur die wesentlichennderungen gegen¡ber dem BFG/11 erl«utert sowie die Erl«uterungen zu jenen Bestimmungen wiederholt,die zwar schon im BFG/11 enthalten waren, sich jedoch aus der Umsetzung der 1. Etappe derHaushaltsrechtsreform ergeben.��Das BFG/12 wird auf Basis der mit BGBl.�I�Nr.�1/2008 erlassenen Novelle zu den Haushaltsartikelndes B-VG, insbesondere des Artikel�51�Abs.�1 sowie der BHG-Novelle, BGBl.�I�Nr.�20/2008, erstellt.Die mit 1. J«nner 2009 in Geltung getretenen (verfassungs)gesetzlichen Grundlagen sehen u.a. vor,dass das BFG innerhalb der Grenzen des Bundesfinanzrahmengesetzes (BFRG) zu beschlie~en ist. DieGliederung des Bundesvoranschlages entspricht gem«~ den erw«hnten (verfassungs)rechtlichen VorgabeniVm <�12b�BHG der Gliederung des BFRG 2012 bis 2015; er sieht Ausgabenbereiche vor, welche fixbegrenzte Ausgaben einerseits (<�12a�Abs.�2�Z�1�BHG) und variable Ausgaben andererseits(<�12a�Abs.�2�Z�2�BHG) umfassen. Die Voranschlagsans«tze f¡r variable Ausgaben sind besondersgekennzeichnet; alle anderen Voranschlagsans«tze enthalten ausnahmslos fix begrenzte Ausgaben.Die im BFRG 2012 bis 2015 entsprechend Artikel 51�Abs.�2�B-VG�iVm <�12a�BHG festgelegtenObergrenzen f¡r die Mittelverwendung - gegliedert in Rubriken und Untergliederungen - sind bindendeVorgaben f¡r die Gestaltung des gegenst«ndlichen BFG/12. Dabei ist allerdings zu ber¡cksichtigen,dass sich die Obergrenzen f¡r die Ausgaben in einzelnen Untergliederungen des Bundesvoranschlag-Entwurfes 2012 gegen¡ber den im Bundesfinanzrahmengesetz 2012 bis 2015, BGBl. I Nr. 40/2011, f¡rdas Finanzjahr 2012 ausgewiesenen Betr«gen insbesondere aufgrund der Verwendung von R¡cklagen gem«~< 12a Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3 BHG bzw. der Anpassung der variablen Ausgaben an die Ergebnisse derWIFO-Prognose September 2011 erhªhen bzw. ver«ndern (hiezu wird auf die Tabelle in Punkt 4.2'Vergleich mit dem Bundesfinanzrahmen 2012-2015' im Budgetbericht 2012 verwiesen).��¯� »������ Æ����Der Art.�I spricht die Bewilligung des Bundesvoranschlages durch den Nationalrat gem«~ Art.�42Abs.�5�B-VG aus und gibt die Schlusssummen der Einnahmen und Ausgaben nach den Gliederungs-vorschriften des BHG wieder.��¯� »������ ÆÆ����Im Art.�II sind die Vorschriften f¡r die Bedeckung des Abganges enthalten.����Der jeweilige Abgang ergibt sich aus der Gegen¡berstellung der Ausgaben und Einnahmen des all-gemeinen Haushaltes, wie sie in der Anlage�I zum Bundesfinanzgesetz (Bundesvoranschlag) vomNationalrat genehmigt worden sind. Gleichzeitig r«umt der Bundesfinanzgesetzgeber der Bundes-ministerin f¡r Finanzen das Recht ein, durch Aus¡bung der im Bundesfinanzgesetz enthaltenen Er-m«chtigungen zur Durchf¡hrung von Kreditoperationen sowie ²berschreitungen von Budgetans«tzendiesen Abgang zu ver«ndern. So kann sich die Hªhe des Abganges insbesondere dann ver«ndern, wenndie tats«chlichen Einnahmen gegen¡ber den veranschlagten zur¡ckbleiben bzw. Mehreinnahmen oderAusgabeneinsparungen anfallen, die nicht zur Bedeckung von ²berschreitungen herangezogen werden.Die Erm«chtigung des Artikel�II berechtigt zur Schuldaufnahme auch f¡r einen ge«nderten Abgang. Siedarf jedoch nur bis zum voraussehbaren tats«chlichen Abgang, hªchstens jedoch bis zu jenerBetragshªhe ausgen¡tzt werden, die sich jeweils aus den Erm«chtigungen der Artikel�I,�II, III undVI ergibt. Diese Betragshªhen sind im ²brigen auch der Berechnung gem«~ Artikel�51a�Abs.�4�B-VG zuGrunde zu legen, wonach im Zeitraum eines allf«lligen Budgetprovisoriums Finanzschulden nur bis zur

1405 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - BFG 2012 Erläuterungen 1 von 7

www.parlament.gv.at



(2) Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012
H«lfte der im zuletzt beschlossenen Bundesfinanzgesetz vorgesehenen Hªchstbetr«ge eingegangenwerden d¡rfen (Berechnung des Finanzierungslimits).Artikel II Abs. 2 wird - bei ansonsten unver«ndertem Wortlaut - durch den Verweis auf diema~geblichen Bestimmungen des < 41 BHG redaktionell erg«nzt. Dadurch wird klargestellt, dass sichder Erm«chtigungsrahmen, bis zu dem die Erm«chtigung gem«~ Artikel II Abs. 1 ausgen¡tzt werdendarf, (auch) um ²berschreitungen von Ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen, wie sie auchin < 41 Abs. 3 Z 1 iVm Abs. 6 Z 2, 4 und 6 BHG vorgesehen sind, erhªht (hiernach d¡rfen auf Grundgesetzlicher Verpflichtungen variable Ausgaben und Ausgaben unter Verwendung von R¡cklagen sowieunter Inanspruchnahme von Unterschiedsbetr«gen zwischen Ausgabenobergrenzen einer Rubrik und derihr zugehªrigen Untergliederungen ¡berschritten werden, wobei die Bedeckung jeweils durchMehreinnahmen aus zus«tzlichen Kreditoperationen erfolgt).
¯� »������ ÆÆÆ����Abs.�1 erm«chtigt die Bundesministerin f¡r Finanzen, zus«tzliche Kreditoperationen zu t«tigen.Derartige Kreditoperationen d¡rfen bis zur Hªhe des Differenzbetrags zwischen tats«chlichen undgem«~ Artikel I veranschlagten Einnahmen des allgemeinen Haushalts, hªchstens jedoch bis zu 10 vHder veranschlagten Einnahmen des allgemeinen Haushaltes, aufgenommen werden.Erfordernisse des EU-Haushaltes kªnnen hªhere Eigenmittelgutschriften ¹sterreichs erfordern; hief¡rwird in Abs. 2 vorgesorgt.
¯� »������ Æ½ ��� ½ÆÆ����Generelle Vorbemerkungen:
��Unter Bedachtnahme auf Artikel�51b�B-VG�idF�BGBl.�I�Nr.�1/2008, werden neben den bereits in<�41�Abs.�2 und�3 iVm Abs.�6�BHG und Artikel III�BFG enthaltenen Erm«chtigungen in den Artikeln IVbis VI sowie im Artikel�VII die bundesfinanzgesetzlichen Erm«chtigungen f¡r die Genehmigungweiterer Voranschlagsansatz¡berschreitungen im Sinne des < 41 Abs. 4 BHG geschaffen.
��Die Erm«chtigungen stellen sicher, dass der Ausgabenvollzug w«hrend des Finanzjahres zweckm«~igund wirtschaftlich den tats«chlichen Erfordernissen angepasst werden kann.
��Wenn die Bedeckung der Mehrausgaben durch Einsparungen erfolgt, bleibt die Gesamtausgabensummegem«~ Artikel I unver«ndert. Werden hingegen die Mehrausgaben durch Mehreinnahmen bedeckt, soerhªhen sich sowohl die Gesamtausgabensumme als auch die Gesamteinnahmensumme, der Saldo und damitder Abgang im allgemeinen Haushalt ver«ndern sich nicht. Nur wenn ²berschreitungen durchMehreinnahmen aus Kreditoperationen bedeckt werden (dies ist bei ²berschreitungen auf Grund jenerErm«chtigungen der Fall, die im Artikel II Abs. 2 angef¡hrt sind), erhªht sich die Ausgabensummeund kommt es zu einer Verschlechterung des Saldos gem«~ Artikel I.
��Den im Art.�51b Abs.�3�B-VG geforderten 'sachlichen' Bedingungen und den dort genannten Kriterienf¡r die Inanspruchnahme der ²berschreitungserm«chtigung wird einerseits durch die bei den einzelnenBestimmungen enthaltene Abgrenzung, andererseits durch die generelle Umschreibung des Art. VIIRechnung getragen.'Ziffernm«~ig bestimmt oder errechenbar' im Sinne der obgenannten Verfassungsbestimmung ist eine²berschreitungserm«chtigung dadurch, dass die zul«ssige Hªhe der ²berschreitung entweder in einemabsoluten Betrag oder in Relation zu einer bestimmten Bezugsgrª~e ausgedr¡ckt wird.Tats«chliche Mehreinnahmen gem«~ <�53�Abs.�5�BHG sind solche Einnahmen, die den jeweils ver-anschlagten Einnahmenbetrag ¡bersteigen. Ausgaben¡berschreitungen, die durch solche tats«chlicheMehreinnahmen bedeckt werden sollen, darf bereits dann zugestimmt werden, wenn der voraussichtlicheAnfall der Mehreinnahmen hinreichend belegt ist.
��Zu den einzelnen Bestimmungen:
��Artikel�IV�Abs.�1�erm«chtigt die Bundesministerin f¡r Finanzen, Umschichtungen innerhalb fix be-grenzter Ausgabenbereiche der selben Untergliederung zuzustimmen. Dabei wird allerdings - wie auchim ²brigen im Artikel VII Abs. 2 ausdr¡cklich normiert - zu ber¡cksichtigen sein, dass beieinzelnen ²berschreitungen jeweils nur die selbe 'Ausgabenkategorie' innerhalb der fixen Ausgabenzur Bedeckung herangezogen werden darf (also: zweckgebundene Mehrausgaben nur gegen Bedeckung durch
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Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012 (3)
Minderausgaben f¡r den selben Zweck; Mehrausgaben fix begrenzter Bereiche im Zusammenhang mitProjekten, die von der EU finanziert werden, nur gegen Bedeckung durch Minderausgaben im selbenZusammenhang; Mehrausgaben einer flexibilisierten Organisationseinheit nur gegen Bedeckung durchMinderausgaben der selben Organisationseinheit). Alle ¡brigen Ausgaben¡berschreitungen, die keinerdieser speziellen 'Ausgabenkategorien' zuzuordnen sind, unterliegen nicht diesen damit zusammen-h«ngenden, speziellen Bedeckungserfordernissen.
��Artikel IV Abs. 2 erm«chtigt die Bundesministerin f¡r Finanzen, Ausgaben innerhalb des selbenvariablen Ausgabenbereiches umzuschichten.Diese variablen Bereiche gem«~ < 12a Abs. 4 BHG, in denen Ausgaben von konjunkturellen Schwankungenoder von der Entwicklung des Abgabenaufkommens abh«ngig sind oder es sich um Ausgaben handelt, dievon der EU refundiert werden oder die auf Grund von der Bundesministerin f¡r Finanzen ¡bernommenenHaftungen oder auf Grund von < 93a Abs. 3 des Bankwesengesetzes notwendig werden, wobei jeweilseine betraglich fixe Vorausplanung nicht mªglich ist - Bereiche also, deren Ausgaben anhandgeeigneter Parameter zwar planbar sind, deren tats«chlicher Mittelbedarf jedoch von dertats«chlichen Entwicklung abh«ngt und dementsprechend erst w«hrend des Vollzugs betragsm«~igerrechenbar ist - wurden durch Verordnung (BGBl.�II Nr.�202/2008 idF BGBl. II Nr. 327/2009 sowie404/2010) festgelegt, n«mlich:
��1.��gesetzliche Pensionsversicherung;��2.��gesetzliche Arbeitslosenversicherung;��3.��Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden zur Fªrderung von ªffentlichen������Personennahverkehrsunternehmen gem«~ < 20 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2008 (FAG������2008), BGBl.�I Nr. 103/2007;��4.��Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden f¡r Personennahverkehrs-Investitionen gem«~�<�20������Abs.�2 FAG 2008;��5.��Finanzzuweisung des Bundes an die Gemeinden zur Finanzkraftst«rkung gem«~ < 21 FAG 2008;��5a.�Bedarfszuweisungen an L«nder gem«~ < 22b FAG 2008 (Aufstockung der L«nderzuschl«ge zur������Bundesautomaten- und Video Lotterie Terminals (VLT)-Abgabe);��6.��Zweckzuschuss des Bundes an die L«nder zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung gem«~ <�23������Abs.�2 FAG 2008;��7.��Ausgaben gem«~ dem Katastrophenfondsgesetz 1996, BGBl. Nr. 201/1996;��8.��Zweckzusch¡sse nach dem Bundesgesetz ¡ber Krankenanstalten und Kuranstalten, BGBl.�Nr.�1/1957������(Krankenanstaltenfinanzierung);��9.��Ausgaben, die von der EU im Rahmen der geteilten Haushaltsverwaltung (Art. 53b der Verordnung������(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 ¡ber die Haushaltsordnung f¡r den Gesamthaushaltsplan der������Europ«ischen Gemeinschaften, ABl.�Nr.�L�248 vom 16.09.2002, S.1) refundiert werden (EU-������Gebarung);��10.�Ausgaben, die auf Grund von der Bundesministerin f¡r Finanzen ¡bernommenen Haftungen - mit������Ausnahme jener aus Ausfallsb¡rgschaften (< 1356 des Allgemeinen B¡rgerlichen Gesetzbuches) -������sowie auf Grund < 93a Abs. 3 des Bankwesengesetzes notwendig sind.����Die Parameter zu diesen variablen Bereichen wurden mit den Verordnungen BGBl. II Nr. 205/2008 idFBGBl. II Nr. 189/2009 sowie 473/2010, BGBl. II Nr. 206/2008, BGBl. II Nr. 207/2008 idF BGBl. II Nr.345/2010, BGBl. II Nr. 208, BGBl. II Nr.�209/2008 und BGBl. II Nr. 326/2009 festgelegt.
��Artikel IV�Abs.�3 schafft die Voraussetzungen daf¡r, dass die bis zum Ende des Finanzjahres 2008f¡r einen speziellen Verwendungszweck gebildeten R¡cklagen auch weiterhin voranschlagswirksam zurBedeckung von Mehrausgaben unter Aufrechterhaltung des bisherigen, jeweiligen Verwendungszwecks (Z1 und 2) bzw. ohne Beschr«nkung auf den bisherigen Verwendungszweck (Z 3) entnommen werden kªnnen.In letzterem Fall werden die bis zum Ende des Finanzjahres 2008 gebildeten R¡cklagen jenerUntergliederung eines haushaltsleitenden Organes zugeordnet, das f¡r den seinerzeitigen und nunmehrweggefallenen Verwendungszweck der jeweiligen R¡cklage zust«ndig ist.
��Artikel V unterscheidet sich von der ²berschreitungserm«chtigung des Artikel�IV Abs.�1 lediglichdadurch, dass zu Ausgabenumschichtungen zwischen Untergliederungen der selben Rubrik erm«chtigtwird, wenn das Einvernehmen zwischen den beteiligten haushaltsleitenden Organen hergestellt wurde.F¡r Umschichtungen zwischen speziellen 'Ausgabenkategorien' gelten die diesbez¡glichen Er-l«uterungen zu Artikel IV Abs.�1 sowie zu Artikel VII Abs.�2 sinngem«~.

1405 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - BFG 2012 Erläuterungen 3 von 7

www.parlament.gv.at



(4) Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012

��Artikel VI Abs.�1�Z�1 erm«chtigt grunds«tzlich die Bundesministerin f¡r Finanzen dazu, gem«~<�53�Abs.�5 Ausgaben¡berschreitungen bei allen Voranschlagsans«tzen einer Untergliederung in jenerHªhe zuzustimmen, in der sich insgesamt tats«chliche Mehreinnahmen in der selben Untergliederungergeben; somit ist der Saldo aus Mehr- und Mindereinnahmen innerhalb der Untergliederung zurBedeckung der Mehrausgaben heranzuziehen. Dabei handelt es sich um solche Mehreinnahmen, diezumindest belegbar sein m¡ssen (vgl. hiezu die erl«uternden generellen Vorbemerkungen) sowie denR¡cklagen gleichzuhalten und ¡berdies nicht f¡r die Bedeckung gem«~ Z 3 'reserviert' sind, wobeiihre nicht voranschlagswirksame Ermittlung schon vor Ende des Finanzjahres erfolgen kann. Diesbedeutet, dass sich der R¡cklagenstand und damit die Ausgabenobergrenze der jeweiligenUntergliederung des Bundesfinanzrahmengesetzes zun«chst im Umfang der tats«chlichen Mehreinnahmenerhªhen. Wird in der Folge von der Erm«chtigung zur Ausgaben¡berschreitung gem«~ Artikel VI Abs. 1Z 1 noch in jenem Jahr Gebrauch gemacht, in dem sich die tats«chlichen Mehreinnahmen ergeben haben,so sind diese zur Bedeckung der Mehrausgaben heranzuziehen und reduziert sich gleichzeitig dieR¡cklage im Umfang dieser Mehreinnahmen. Andernfalls steht die entsprechende R¡cklage weiterhin zurVerf¡gung und kann im Wege einer daf¡r vorgesehenen ²berschreitungserm«chtigung im Sinne des Abs. 2Z 1 in sp«teren Finanzjahren in Anspruch genommen werden. F¡r ²berschreitungen spezieller'Ausgabenkategorien' gelten die diesbez¡glichen Erl«uterungen zu Artikel�IV�Abs.�1 sowie zuArtikel�VII�Abs.�2 sinngem«~.��Nur in bestimmten Ausnahmef«llen sollen allf«llige Mehreinnahmen nicht zur Bedeckung vonMehrausgaben herangezogen werden d¡rfen bzw. bei der Ermittlung der R¡cklagen f¡r die jeweiligeUntergliederung au~er Betracht bleiben. Dies betrifft allf«llige Mehreinnahmen in derUntergliederung 16 '¹ffentliche Abgaben', in der keine (Mehr)Ausgaben vorgesehen sind, f¡r die eineBedeckung durch Mehreinnahmen erforderlich w«re, sowie allf«llige Mehreinnahmen bei denVoranschlagsans«tzen 2/25134 betreffend die Abfuhr des ²berschusses des Ausgleichsfonds f¡rFamilienbeihilfen (FLAF) an den Reservefonds f¡r Familienbeihilfen sowie allf«llige Mehreinnahmenbeim Voranschlagsansatz 2/43184 betreffend Versteigerungserlªse aus dem Emissionshandel. In denletzteren beiden F«llen sollen (Mehr)Einnahmen entweder dem Reservefonds f¡r Familienbeihilfen oderin Erf¡llung des Gesamtbedeckungsgrundsatzes gem«~ < 38 Abs. 1 BHG dem allgemeinen Haushaltzukommen.
��Die ²berschreitungserm«chtigung des Artikel VI�Abs.�1�Z�2 stellt sicher, dass zweckgebundeneMehreinnahmen zur Bedeckung von Mehrausgaben f¡r den selben Zweck - bei Bedarf auch rubriken-¡bergreifend - gem«~ <�53 Abs. 5 BHG herangezogen werden d¡rfen.
��Die ²berschreitungserm«chtigung des Artikel VI Abs. 1 Z 3 unterscheidet sich von jener der Z�1grunds«tzlich dadurch, dass die tats«chlichen Mehreinnahmen in einer anderen Untergliederung alsdie zu ¡berschreitenden Ausgaben anfallen. In Einzelf«llen ist auch vorgesehen, dass Mehrausgabenauch bereits dann get«tigt werden d¡rfen, wenn tats«chliche Mehreinnahmen nur bei einzelnbezeichneten Voranschlagans«tzen anfallen. In diesem Sinn bedarf es spezieller Regelungen imEinzelnen, welche tats«chlichen Mehreinnahmen f¡r welche Mehrausgaben zur Bedeckung herangezogenwerden d¡rfen.Lit a: 101 Abs. 5a des Bundeshaushaltsgesetzes sieht vor, dass die Bundesministerin f¡r Finanzenaus der Ende des Finanzjahres 2008 bestehenden Ausgleichsr¡cklage vor ihrer Auflªsung gem«~ Abs. 5einen Betrag in Hªhe von bis zu 5,8 Milliarden Euro voranschlagswirksam entnehmen kann. Dabeihandelt es sich um einen Teil jenes Betrages, der im Finanzjahr 2008 finanziert wurde, um ihn nochvor dem Jahreswechsel 2008 ªsterreichischen Banken zur Eigenkapitalst«rkung (insbesondere alsPartizipationskapital) zur Verf¡gung stellen zu kªnnen. Die vorliegende Erm«chtigung ermªglichtbudgettechnisch, dass der im Finanzjahr 2011 ¡brig gebliebene Restbetrag in der Ausgleichsr¡cklagezur Bedeckung von Mehrausgaben in den Untergliederungen 01 bis 58 herangezogen werden kann.Die neue Lit. b sowie die bereits im Bundesfinanzgesetz 2011 enthaltenen Lit. c und d stellenjeweils sicher, dass Mehreinnahmen aus der Ver«u~erung von unbeweglichem Bundesvermªgen imRessortbereich des Bundesministeriums f¡r europ«ische und internationale Angelegenheiten (wie zBf¡r den Ankauf von Botschaften, Konsulaten und Wohnungen), des Bundesministeriums f¡r Justiz bzw.des Bundesministeriums f¡r Landesverteidigung und Sport - in den F«llen der Lit c und d unterbestimmten Bedingungen - zur Bedeckung von Mehrausgaben in den entsprechenden Untergliederungenherangezogen werden d¡rfen.Lit e: Aus der Versteigerung der 'Digitalen Dividende' (das ist jener Teil des Frequenzspektrums,der durch die Digitalisierung der ehemals analogen Rundfunkdienste frei wurde) und weitererFunkfrequenzen sind im Ressortbereich des Bundesministeriums f¡r Verkehr, Innovation und
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Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012 (5)
Technologie beim Voranschlagsansatz 2/41025 Einnahmen in Hªhe von 250 Millionen Euro budgetiert.Die ²berschreitungserm«chtigung stellt sicher, dass Mehreinnahmen bis zu einem Betrag von 250Millionen Euro ausschlie~lich f¡r Mehrausgaben in der Untergliederung 41 verwendet werden d¡rfen,w«hrend Mehreinnahmen, die den Betrag von 250 Millionen ¡bersteigen, im Verh«ltnis 50:50 zwischendem allgemeinen Bundeshaushalt einerseits und der Untergliederung 41 aufgeteilt werden sollen.Mindereinnahmen beim Voranschlagsansatz 2/41025 sollen - abweichend von der generellen Regelung derZ 1, wonach Minder- und Mehreinnahmen innerhalb einer Untergliederung zu saldieren sind und nur diesaldierten Mehreinnahmen zur Bedeckung von Mehrausgaben herangezogen bzw. der R¡cklage zugef¡hrtwerden d¡rfen - unber¡cksichtigt bleiben.Lit f dient der Flexibilit«t des Schuldenmanagements des Bundes und war bereits im BFG/11enthalten.Durch die ²berschreitungserm«chtigungen Lit g sowie Lit i bis k sollen die erforderlichenzus«tzlichen Budgetmittel f¡r jene Beamten von Post und Telekom bereitgestellt werden, die auffreiwilliger Basis in die Bundesministerien f¡r Inneres, f¡r Justiz, f¡r Finanzen, f¡r Arbeit,Soziales und Konsumentenschutz sowie f¡r Verkehr, Innovation und Technologie versetzt werden. DieseMehrausgaben werden in gleicher Hªhe durch Post und Telekom refundiert; die sich dabei ergebendenMehreinnahmen werden zur Bedeckung dieser Mehrausgaben herangezogen. Alle diese²berschreitungserm«chtigungen mit Ausnahme jener der lit j und k (Bundesministerium f¡r Finanzenund f¡r Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) waren auch im BFG/11 enthalten.Lit g ermªglicht, dass Mehrausgaben f¡r Transferzahlungen an den Hauptverband der ªsterreichischenSozialversicherungstr«ger durch jene Mehreinnahmen bedeckt werden kªnnen, die aus der zuvorerfolgten Dotierung des Krankenkassen-Strukturfonds resultieren; dabei handelt es sich lediglich umeine Budgetverl«ngerung (gleichhohe Mehrausgaben und Mehreinnahmen).Lit h: Diese ²berschreitungserm«chtigung stellt sicher, dass die materiellrechtlichen Bestimmungendes Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2011 (Erm«chtigung der Bundesministerin f¡r Finanzen zur²bernahme der R¡ckerstattung der K¡hlger«teentsorgungsbeitr«ge) budgettechnisch umgesetzt werdenkªnnen. Gem«~ diesem Bundesgesetz leistet die UFH Umweltforum Haushalt GmbH & Co KG daf¡r, dass derBund R¡ckzahlungsverpflichtungen aus in der Vergangenheit von den Konsumenten bezahltenK¡hlger«teentsorgungsbeitr«gen vertraglich ¡bernimmt, ein Entgelt von 24 Millionen Euro, das imRessortbereich des Bundesministeriums f¡r Finanzen beim Voranschlagsansatz 2/15405 vereinnahmtwerden soll. Dieses Entgelt ist gem«~ < 2 dieses Bundesgesetzes au~er f¡r die R¡ckerstattung derK¡hlentsorgungsbeitr«ge an K«ufer von K¡hlger«ten auch f¡r Zwecke des Umweltschutzes sowie derRechtsgew«hrung einschlie~lich der Abdeckung des Gerichtsbetriebes zu verwenden. Diegegenst«ndliche ²berschreitungserm«chtigung stellt f¡r den Fall des Vertragsabschlusses sicher,dass das vereinnahmte Entgelt - soweit es nicht f¡r die R¡ckerstattung beim Voranschlagsansatz1/15008 benªtigt wird - zu den sachlich in Betracht kommenden Voranschlagsans«tzen imRessortbereich der Bundesministerien f¡r Justiz, f¡r Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, f¡rWirtschaft, Familie und Jugend sowie f¡r Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaftumgeschichtet werden kann.Lit n: derzeit nicht vorhersehbare und daher auch nicht budgetierte Nachbesserungszahlungen imZusammenhang mit Liegenschaftsverk«ufen h«tten hªhere Transaktionskosten f¡r den Bund zur Folge.Diese Mehrausgaben sollen durch erzielte Mehreinnahmen aus Nachbesserungen bedeckt werden.
Artikel�VI�Abs.�2�Z�1�erm«chtigt zu ²berschreitungen von Voranschlagsans«tzen des Ermessensvariabler Ausgabenbereiche gegen Bedeckung durch Mehreinnahmen aus Kreditoperationen unter An-wendung der einzelnen, verordneten Parameter. Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinnahmen aus Kredit-operationen.
��Artikel VI Abs.�2 Z�2 ist die Grundlage f¡r Ausgaben¡berschreitungen bis zur Hªhe jenerR¡cklagen, die ab dem Finanzjahr 2009 gem«~ <<�17a und 53�BHG nicht voranschlagswirksam gebildetworden sind. Die R¡cklagen kªnnen grunds«tzlich ohne Beschr«nkung auf einen bestimmtenVerwendungszweck in Anspruch genommen werden. Dies gilt allerdings nicht f¡r dieFlexibilisierungsr¡cklage, f¡r die variable Ausgaben-R¡cklage, f¡r die EU-Einnahmenr¡cklage sowiedie zweckgebundene Einnahmen-R¡cklage (<< 17a und 53 Abs. 2 bis 4 BHG).Mit der jeweiligen Ausgaben¡berschreitung, die durch Mehreinnahmen aus Kreditoperationen bedecktwird, ist die Reduktion der R¡cklagen bzw. die nderung des R¡cklagenstandes in der betreffendenUntergliederung verbunden.N«here Regelungen zum Vollzug der R¡cklagen enth«lt die Verordnung BGBl. II Nr. 462/2008.
��Die Erm«chtigung des Artikel�VI�Abs.�2�Z�3 erlaubt Ausgaben¡berschreitungen von Voranschlags-
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(6) Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012
ans«tzen in einer Untergliederung jeweils bis zur Hªhe des Unterschiedsbetrages zwischen denAusgabenobergrenzen einer Rubrik und der ihr zugehªrigen Untergliederung; dies unter derVoraussetzung, dass alle Umschichtungsmªglichkeiten zwischen Ausgaben der selben Untergliederungausgeschªpft wurden und keine, ab dem Finanzjahr 2009 nach dem neuen 'R¡cklagenregime' gem«~ < 53Abs.�1�BHG gebildete Untergliederungs-R¡cklage mehr zur Verf¡gung steht. Die Bedeckung erfolgtdurch Mehreinnahmen aus Kreditoperationen.
��Artikel VII�Abs.�1,�2�und�3 fasst jene Voraussetzungen zusammen, die f¡r mehrere bzw. alle ²ber-schreitungen gleicherma~en gelten.
��Abs.�2 stellt dar¡ber hinaus klar, dass bestimmte Mehrausgaben gem«~ Artikel IV Abs. 1, Artikel Vund Artikel�VI�Abs.�1�Z�1 und 2 nur bei Bedeckung durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen mit demselben Verwendungszweck erfolgen d¡rfen. Dies bedeutet, dass beispielsweise zweckgebundeneMehrausgaben nur durch Minderausgaben und/oder Mehreinnahmen f¡r den selben Verwendungszweck,Mehrausgaben fix begrenzter Ausgabenbereiche im Zusammenhang mit Projekten, die von der EUfinanziert werden, nur durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen f¡r den selben Verwendungszweck undMehrausgaben einer flexibilisierten Organisationseinheit nur durch Minderausgaben oder Mehrein-nahmen in der selben Organisationseinheit bedeckt werden d¡rfen.
��Abs.�3 legt fest, dass Erm«chtigungen zu ²berschreitungen von Voranschlagsans«tzen in bestimmtenF«llen (n«mlich im Rahmen einer zweckgebundenen Gebarung sowie nach Ma~gabe von Einnahmen von derEU) auch dann gelten sollen, wenn jeweils nur Teile derartiger Voranschlagsans«tze ¡berschrittenwerden.
¯� »������ ½ÆÆÆ
��In Ausf¡hrung des <�66�BHG enth«lt Art.�VIII die bundesfinanzgesetzliche Erm«chtigung f¡r dieBundesministerin f¡r Finanzen, Haftungen in den angef¡hrten F«llen einzugehen. Gegen¡ber dem BFG/11werden in Abs. 1 der Erm«chtigungsrahmen der Z 4 auf 1,85 (zuletzt 2,3) Milliarden Euro und jenerder Z 5 auf 2,3 (zuletzt 3,4) Milliarden Euro aufgrund jeweils ver«nderter Finanzierungsprofile derASFINAG bzw. ¹BB-Infrastruktur AG reduziert. Au~erdem wird Z 6 neu eingef¡gt (Haftungs¡bernahme f¡rKreditoperationen der Schieneninfrastruktur Dienstleistungsgesellschaft mbH und ihrer Tochter-gesellschaften aufgrund erforderlicher Refinanzierungen). Schlie~lich wird - neben redaktionellenAnpassungen - in Abs. 3 die Entgeltbestimmung klarstellend dahingehend erg«nzt, dass neben denBestimmungen des BHG auch die beihilfenrechtlichen Regelungen der EU in Bezug auf Haftungsentgelte(Mitteilung der Kommission ¡ber die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatlicheBeihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und B¡rgschaften (2008/C 155/02), ABl. C Nr. 155/2008vom 20.6.2008) einzuhalten sind; dies kann dazu f¡hren, dass hªhere Haftungsentgelte vereinbartwerden m¡ssen, als in < 66 Abs. 2 Z 3 BHG vorgesehen ist.
¯� »������ Æ¬ ��� ¬����In den <<�62 bis�64�BHG sind die Voraussetzungen festgelegt, unter welchen die Bundesministerinf¡r Finanzen ¡ber Forderungen, ¡ber Bestandteile des beweglichen und ¡ber Bestandteile desunbeweglichen Bundesvermªgens verf¡gen darf. Dementsprechend werden in den Art.�IX und�X diejeweiligen Hªchstgrenzen f¡r die Ausnutzung dieses Erm«chtigungsrahmens festgelegt.��Gegen¡ber dem BFG/11 werden in Artikel X�Abs.�2 Z�1�und�2 die Wertgrenzen um jeweils 13,5Millionen Euro erhªht, damit ausschlie~lich auf eine Forderung in dieser Hªhe gegen¡ber derBuchhaltungsagentur des Bundes verzichtet werden darf, die im Zusammenhang mit widerrechtlichausbezahlten Betr«gen durch einen ehemaligen Dienstnehmer der Buchhaltungsagentur des Bundes imJahr 2008 entstanden ist. Ein derartiger Verzicht ist erforderlich, weil die Buchhaltungsagenturdes Bundes nicht ¡ber die notwendigen Mittel verf¡gt, um diese Forderung ohne ²berw«lzung auf ihreTarife zu begleichen. Eine solche Tariferhªhung w«re mit Mehrausgaben f¡r die haushaltsleitendenOrgane verbunden und w¡rde den Bundeshaushalt zus«tzlich belasten, sodass ausverwaltungsªkonomischer Sicht ein Forderungsverzicht insgesamt zweckm«~iger ist. Von diesemVerzicht unber¡hrt bleibt jedenfalls die Verpflichtung der Buchhaltungsagentur zurSchadensminderung (insbesondere Zahlungen an den Bund, wenn Schadensbetr«ge beimSchadensverursacher hereingebracht werden kªnnen).
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Erl«uterungen zum Bundesfinanzgesetz 2012 (7)
¯� »������ ¬Æ����Die angef¡hrten Artikel verweisen auf die Rechtsgrundlagen f¡r die Personalbewirtschaftung desBundes.
¯� »������ ¬ÆÆÆ ��� ¬Æ½����Diese Artikel betreffen den Wirksamkeitsbeginn und die Vollziehung des BFG.

ð$ ±������������ ��� ð���������������� Ö £������������ �»����� ÆÆ^ý$ ±������������ ��� ð���������������� Ö º�������������# ¾�������������������� �»����� ÆÆÆ^����Gem«~ <�16�Abs.�5�BHG ist die Gebarung im Zusammenhang mit Bundespersonal, das f¡r aus demBundeshaushalt ausgegliederte Rechtstr«ger und deren Nachfolgeunternehmen Leistungen erbringt,netto zu veranschlagen.Gem«~ <�16�Abs.�6�BHG werden im allgemeinen Haushalt bei der Veranschlagung der Geldmittelbereit-stellung (< 40 Abs. 1 BHG) sowie der Finanzschuldengebarung (<< 65a und 65b BHG) die Einnahmen undAusgaben im Bundesvoranschlagsentwurf netto ausgewiesen.Ungeachtet dessen sind jedoch die diesen jeweiligen Nettogebarungen zugrundeliegenden Bruttoaus-gaben und -einnahmen, die nicht mehr Teil der voranschlagswirksamen Gebarung sind, getrennt und inder vollen Hªhe (brutto) jeweils in einer Anlage des Bundesfinanzgesetzes auszuweisen.Entsprechend diesen gesetzlichen Anordnungen werden die diesbez¡glichen jeweiligen Bruttogebarungenin der Anlage II (Personal«mter) sowie in der Anlage III (Finanzierungen, W«hrungstauschvertr«ge)dargestellt.Umschichtungen zwischen diesen jeweils brutto dargestellten Ausgaben und Einnahmen bed¡rfen keiner²berschreitungserm«chtigung, so lange der jeweils entsprechende, im Bundesvoranschlag ver-anschlagte (Netto)Ausgabenbetrag dadurch nicht ¡berschritten wird.
þ$ ±������������ ��� £����������� �»����� Æ½^����Die Erl«uterungen zum Personalplan sind der Anlage�IV zum BFG/12 zu entnehmen.

���� ±$ ±������������ ��� ð��������������� �»����� Æ^����Die Erl«uterungen zum Bundesvoranschlag enth«lt der Arbeitsbehelf zum BFG/12.�����������������������Abk¡rzungen im Text:������BFG = Bundesfinanzgesetz(e)������BFG/12 = Bundesfinanzgesetz f¡r das Jahr 2012������BFG/11 = Bundesfinanzgesetz f¡r das Jahr 2011������BFRG = Bundesfinanzrahmengesetz������BHG = Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, in der jeweils geltenden������������ Fassung������BMF = Bundesministerin f¡r Finanzen������B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz
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